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Infoblatt Kennzeichnung mit dem neuen EU-Bio-Logo 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007, Verordnung (EG) Nr. 889/2008 
 

Die EU Kommission hat am 31. März 2010 die detaillierten Bestimmungen zur 
Verwendung des neuen EU-Bio-Logos mit der Änderungsverordnung (EG) Nr. 271/2010 
im Amtsblatt der EU veröffentlicht.  

Ab 1. Juli 2010 besteht für alle vorverpackten Biolebensmittel innerhalb der EU die 
Kennzeichnungspflicht mit dem neuen EU-Bio-Logo und der Angabe der Herkunft der 
landwirtschaftlichen Rohstoffe. Im selben Sichtfeld mit dem neuen EU-Bio-Logo müssen 
folgende Angaben gemacht werden: 

- EU-Bio-Logo  
- Codenummer der Kontrollstelle (unmittelbar unter dem Logo) 
- Ursprungsangabe (unmittelbar unter der Codenummer) 

Neue Übergangsfrist: Verpackungsmaterial und Etiketten, die den alten Bestimmungen 
entsprechen, können noch bis zum 1. Juli 2012 verwendet werden. Vorräte von fertig 
verpackten und etikettierten Erzeugnissen, die vor dem 1. Juli 2010 produziert wurden, 
können in den Verkehr gebracht werden bis die Vorräte aufgebraucht sind. 

ACHTUNG: Unverpackte und importierte Bioprodukte, können auf freiwilliger Basis mit 
dem EU-Bio-Logo gekennzeichnet werden. Wird das EU-Bio-Logo jedoch verwendet, 
besteht eine Deklarationspflicht mit allen Pflichtvermerken.  

Möglichkeiten der Ursprungsangabe: 
Ort der Erzeugung der landwirtschaftlichen Rohstoffe 
 

— „EU-Landwirtschaft“; wenn die landwirtschaftlichen Rohstoffe in der EU erzeugt 
wurden; 

— „Nicht-EU-Landwirtschaft“; wenn die landwirtschaftlichen Rohstoffe in Drittländern 
erzeugt wurden; 

— „EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft“; wenn die landwirtschaftlichen Rohstoffe >2 
Gewichts-% nicht in der Gemeinschaft erzeugt wurden  

— „Schweiz“; wenn die landwirtschaftlichen Rohstoffe zu mind. 98 Gewichts-% in der 
Schweiz erzeugt wurden. 

 

Beispiel für die Kennzeichnung mit dem neuen EU-Bio-Logo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Weitere Informationen über die Verwendung des neuen EU-Bio-Logos und Downloads der 
verschiedenen grafischen Formate finden Sie unter: 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_de 
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